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1.  Einleitung  

1.1  Anlass und Aufgabenstellung 

Im Sinne des Klimaschutzes und des Ausbaus der erneuerbaren Energien ist auf 

dem Gelände einer ehemaligen Tierhaltungsanlage südwestlich der Ortslage 

Göllingen die Erzeugung von umweltfreundlichem Solarstrom geplant.  

Da die in der FFH-Richtlinie und der Vogelschutzrichtlinie vorgegebenen arten-

schutzrechtlichen Verbote auf der nationalen Ebene in die Vorschrift des § 44 

BNatSchG aufgenommen wurden, ist dieses Vorhaben entsprechend auf seine 

Zulässigkeit zu prüfen. Zu untersuchen sind insbesondere die direkten Wirkungen 

des Vorhabens auf besonders und streng geschützte Arten sowie die mittelbaren 

Auswirkungen durch stoffliche Immissionen, Lärm und andere Störreize.  

In der vorliegenden Speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (SaP) werden die 

artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 

BNatSchG bezüglich der gemeinschaftsrechtlich geschützten Arten (alle europäi-

schen Vogelarten sowie Arten des Anhangs IV FFH-Richtlinie), die durch das Vor-

haben erfüllt werden können, ermittelt und dargestellt. 

  

1.2  Untersuchungsraum und Datengrundlagen 

Der Planungsraum erstreckt sich über ein ca. 1,3 ha großes Areal südlich der 

Ortslage Göllingen und umfasst das Gelände einer ehemaligen Tierhaltungsanla-

ge. Aufgrund der anthropogenen Vorprägung des Standortes ist dieser als wirt-

schaftliche Konversionsfläche anzusehen. 

Erschlossen wird der Standort über eine bestehende Zufahrt ausgehend der 

Straße „Am Schacht“ über die Flurstücke 471 und 315 der Flur 5 in der Gemar-

kung Göllingen. 

Im Geltungsbereich befinden sich z.T. stark verfallene Stallgebäude und Neben-

anlagen. Die Freiflächen dominiert eine Ruderalflur mit vereinzelten Sträuchern. 

Nördlich der Straße „Am Schacht“ befindet sich ein weiterer Solarpark. Wohnge-

bäude befinden sich direkt nordöstlich sowie östlich in einem Abstand von ca. 

180 m. 

Der Geltungsbereich befindet sich innerhalb des Naturparks „Kyffhäuser“. Weite-

re nahegelegene Schutzgebiet sind das Vogelschutzgebiet „Hainleite – Westliche 

Schmücke“ in ca. 330 m Entfernung sowie das Naturschutzgebiet „Kahler Berg – 

Kuhberg“, das FFH-Gebiet „Hainleite – Wipperdurchbruch - Kranichholz“ sowie 

das Landschaftsschutzgebiet „Hainleite“ in ca. 380 m Entfernung. 

Weitere nationale sowie europäische Schutzgebiete befinden sich nicht im Ein-

flussbereich des geplanten Vorhabens.  
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Der Untersuchungsraum wurde so gewählt, dass sämtliche projektbezogene ne-

gative Randeinflüsse wie z.B. Lärm, stoffliche Immissionen, Störungen, optische 

Reize o.ä. erfasst werden können und innerhalb welchem diese Wirkungen auf-

treten können.  

Im Rahmen dieser speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wird unter Berück-

sichtigung der zu erwartenden Wirkungen nach gutachterlicher Einschätzung der 

Geltungsbereich als Untersuchungsraum gewählt.  

Auswirkungen über diesen Bereich sind vorhabenbedingt aufgrund des zu erwar-

tenden Wirkgefüges nicht ableitbar.  

 

1.3  Methodisches Vorgehen und Begriffsbestimmungen 

Methodisches Vorgehen und Begriffsabgrenzungen der nachfolgenden Untersu-

chung stützen sich auf den Leitfaden „Hinweise zum gesetzlichen Artenschutz 

gemäß § 44 Bundesnaturschutzgesetz auf Ebene der Bauleitplanung“. Folgende 

Themenkomplexe sind bei der Prüfung der Verbotstatbestände zu berücksichti-

gen bzw. zu untersuchen: 

• Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Tierarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

• Europäische Vogelarten nach Art. 1 der Vogelschutzrichtlinie (EG-VSchRL), 

insbesondere Brutvögel 

• die darüber hinaus nach nationalem Recht "streng geschützten Arten" ge-

mäß BNatSchG. 

Die Entscheidung über die tatsächliche Verletzung artenschutzrechtlicher Ver-

botstatbestände basiert auf drei wesentliche Kriterien: 

• die relevanten Wirkfaktoren des o. g. Vorhabens  

• deren maximale Wirkreichweiten 

• die Empfindlichkeiten von Arten innerhalb des festgelegten Untersu-

chungsraumes. 

Sofern sich alle drei Parameter überlagern, droht ein Verstoß gegen die arten-

schutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG. 

Zunächst können im Rahmen einer Relevanzprüfung alle Tierarten ausgeschlos-

sen werden, die aufgrund ihrer Lebensraumansprüche und der festgestellten Ha-

bitatsausstattung nicht betroffen sein können. Für die Artengruppen Fledermäu-

se, Feldhamster, Brutvögel und Reptilien erfolgten im Zeitraum von April 2020 

bis August 2020 durch den Dipl.-Biol. Jörg Hauke entsprechende Kartier- und 

Erfassungsarbeiten. 
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1.4  Relevanzprüfung 

Im Rahmen der Relevanzprüfung werden die Arten „herausgefiltert“, für die eine 

Betroffenheit hinsichtlich der Verbotstatbestände mit hinreichender Sicherheit 

ausgeschlossen werden kann und die daher einer artenschutzrechtlichen Prüfung 

nicht mehr unterzogen werden müssen. Dies sind Arten, 

o die im Land Thüringen gemäß Roter Liste ausgestorben oder verschollen 

sind und deren Auftreten in Thüringen in naher Zukunft unwahrscheinlich 

erscheint, 

o die nachgewiesenermaßen im Naturraum nicht vorkommen, 

o die auf Grund ihrer Lebensraumansprüche und der vorhandenen Habi-

tatstrukturen im Wirkraum des Vorhabens nicht vorkommen können (z. B. 

Fehlen von für die Arten notwendigen Habitaten wie Regenmoore, Wälder, 

Gewässer etc.), 

o bei denen sich Beeinträchtigungen (bau-, anlage- und betriebsbedingt) auf 

Grund der geringen Auswirkungen des Vorhabens ausschließen lassen.  

Folgend werden alle Arten bzw. Artengruppen aufgelistet, die nach fachlicher 

Einschätzung keine geeigneten Lebensraumbedingungen im Untersuchungsraum 

vorfinden bzw. die in Thüringen generell nur sehr lokale Vorkommen aufweisen 

und deren Vorkommen in keinem räumlichen Zusammenhang mit dem Vorha-

benstandort stehen. 

Durch die vorangegangene Nutzung des Vorhabenstandorts kann das Vorkom-

men von Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie ausgeschlossen wer-

den.  

Säugetiere 

Die Präsenzuntersuchung des Feldhamsters erfolgte durch eine streifenweise 

Begehung über die gesamte Fläche. Eine Eignung des Planungsraumes als Le-

bensraum für Feldhamster konnte aufgrund der Flächenbeschaffenheit ausge-

schlossen werden. Umliegende Felder waren im Untersuchungsjahr mit Raps be-

standen, welches als feldhamsterfeindliche Feldfrucht gilt. In einem Umkreis von 

30 um den Geltungsbereich wurde zusätzlich Ende Mai eine Begehung zur Erfas-

sung durchgeführt, welche jedoch ergebnislos war. 

Ein Vorkommen von Fledermäusen im Bereich der alten Stallgebäude wurde 

während der Begehungen näher untersucht. Die Kontrollen erfolgen mit Hilfsmit-

teln (Leitern, Endoskop, Ultraschalldetektor) auf Anzeichen und Spuren einer Be-

siedlung von Fledermäusen (Urinfahnen, Kot, Nahrungsreste, Verfärbungen an 

Ein- und Ausflugöffnungen). Die Kartierung belegte kein Vorkommen von Fle-

dermäusen im Untersuchungsraum. 
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Reptilien 

Die Zauneidechse besiedelt Dünengebiete, Heiden, Halbtrocken- und Trockenra-

sen, Waldränder, Feldraine, sonnenexponierte Böschungen aller Art (Eisenbahn-

dämme, Wegränder), Ruderalfluren, Abgrabungsflächen sowie verschiedenste 

Aufschlüsse und Brachen.  

Die besiedelten Flächen weisen eine sonnenexponierte Lage, ein lockeres, gut 

drainiertes Substrat, unbewachsene Teilflächen mit geeigneten Eiablageflächen, 

spärlich bis mittelstarke Vegetation sowie das Vorhandensein von Kleinstrukturen 

wie Steine, Totholz als Sonnenplätze auf. Fels- und Erdspalten, vermoderte 

Baumstubben, selbstgegrabene Röhren oder verlassene Nagerbauten dienen als 

Überwinterungsquartiere.  

Nach MÄRTENS et. al. (1997) haben Bodentiefe, Vegetationshöhe und Vegetati-

onsstruktur den größten Einfluss auf die Individuenzahlen der Art. Wichtig ist, 

dass die Bodeneigenschaften den Arten das leichte und tiefe Eingraben ermögli-

chen. 

Innerhalb des Plangebiets sind solche Habitate nicht vorhanden. Während der 

Kartierungsarbeiten konnten keine Nachweise auf ein Vorkommen von Zau-

neidechsen erbracht werden. Zur Hauptvegetationszeit sind die Freiflächen sowie 

auch der Erdwall im Osten mit hoher und in Teilen sehr dichter Vegetation be-

standen. Sonnenbeschiene Plätze zur Eiablage fehlen gänzlich. 

Lebensräume der Schlingnatter (Coronella austriaca), die ein breites Spektrum 

von Biotopen (Magerrasen, trockene Waldränder) besiedelt, sind nicht vorhan-

den. Eine Beeinträchtigung dieser Arten durch das geplante Vorhaben kann dem-

entsprechend ausgeschlossen werden.  

Käfer 

Der Eremit (Osmoderma eremita) lebt in Laubbäumen wie Eichen, Linden oder 

Buchen mit einem hohen Mulmanteil. Innerhalb des Geltungsbereichs des vorha-

benbezogenen Bebauungsplans befinden sich keine älteren Gehölze. Eine Beein-

trächtigung ist somit ausgeschlossen. 

Schmetterlinge 

Schmetterlinge wie der Scheinsilberauge (Coenonympha hero), der Heckenwoll-

after (Eriogaster catax), der Arion-Bläuling (Glaucopsyche arion), Sumpfbläuling 

(Glaucopsyche nausithous), der Große Moorbläuling (Glaucopsyche teleius), die 

Haarstrangwurzeleule (Gortyna borelii), der Schwarzapollo (Parnassius mnemo-

syne) und der Nachtkerzenschwärmer (Proserpinus proserpina) haben keine Vor-

zugslebensräume innerhalb des Baufeldes des vorhabenbezogenen Bebauungs-

plans.  

Die Errichtung und der Betrieb von Solarmodulen auf einer anthropogen vorge-

prägten Fläche ohne das Vorkommen von für Schmetterlinge bedeutsamen Pflan-

zenarten erzeugen keinerlei Wirkungen auf diese Arten.  
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Eine Beeinträchtigung dieser Arten durch den geplanten Solarpark kann dement-

sprechend ausgeschlossen werden. 

Sonstige streng geschützte Arten 

Berücksichtigt man, dass die Eingriffsfläche keine natürlichen aquatischen und 

semiaquatischen Lebensräume beansprucht, so sind Wirkungen auf Fische (Per-

cidae), Meeressäuger und Weichtiere (Mollusca) auszuschließen. 

Heuschrecken  

Auf Grund der eingeschränkten Habitatausstattung im Untersuchungsgebiet ist 

das Areal für naturschutzrelevante Heuschreckenarten kaum als Lebensraum ge-

eignet. Es besteht kein erhöhter Untersuchungsbedarf.  

Libellen  

Lebensräume von Libellen, wie der Becher-Azurjungfer (Enallagma cyathigerum), 

dem Großen Blaupfeil (Orthetrum cancellatum) und der Blaugrünen Mosaikjung-

fer (Aeschna cyanea) sind durch die vorliegende Planung nicht betroffen. 

Amphibien 

Vorzugslebensräume von Amphibien, wie Kammmolch (Triturus cristatus), Ge-

burtshelferkröter (Alytes obstetricans), Gelbbauchunke (Bombina variegata), 

Moorfrosch (Rana arvalis), Springfrosch (Rana dalmatina), Kleiner Wasserfrosch 

(Pelophylax lessonae), Wechselkröte (Bufo viridis), Laubfrosch (Hyla arborea), 

Kreuzkröte (Bufo calamita), Teichfrosch (Pelophylax kl. esculentus), Erdkröte 

(Bufo bufo) und Knoblauchkröte (Pelobatos fuscus) sind innerhalb des geplanten 

sonstigen Sondergebietes nicht vorhanden. Gewässer werden durch die vorlie-

gende Planung nicht berührt oder beeinträchtigt. Überwinterungsstrukturen sind 

innerhalb des Baufeldes nicht vorhanden. Eine Betroffenheit von Amphibien kann 

demnach ausgeschlossen werden. 

Avifauna 

Der Schutz der Avifauna ergibt sich aus den Vorgaben der EU-

Vogelschutzrichtlinie 2009/147/EG. Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG erhalten 

alle wildlebenden europäischen Vogelarten den Schutzstatus der besonders ge-

schützten Arten.  

Da im Geltungsbereich keine Gewässer vorhanden sind, kann eine Betroffenheit 

von aquatischen oder semiaquatischen Vogelarten wie z. B. Eisvogel (Alcedo at-

this), Kranich (Grus grus), Rohrdommel (Botaurus stellaris), Tüpfelsumpfhuhn 

(Porzana porzana) ausgeschlossen werden. 

Während der Kartierungsarbeiten konnten sieben Arten als sichere bzw. wahr-

scheinliche Brutvögel im Untersuchungsraum nachgewiesen werden. (siehe Ta-

belle) 
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Brutplätze des Hausperlings und des Hausrotschwanzes wurden an bzw. in den 

Stallruinen nachgewiesen. Die Bachstelze nistete im direkten Umfeld, im Be-

reich der Ablagerungen von Schrott, Müll und Bauschutt. Fasan, Sumpfrohr-

sänger und Rotkehlchen wurden im Ödlandbereich mit einzelnen Gebüschen 

im südlichen Bereich nachgewiesen. 

Weitere gebäudebrütende Arten konnten nicht nachgewiesen werden.  

 

Abbildung 1: Nachgewiesene Brutvögel und Nahrungsgäste im Planungsraum (Quelle: Erfassung 

Artenfauna J. Hauke) 
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Abbildung 2: Darstellung erfasste Nistplätze (Quelle: Erfassung Artenfauna J. Hauke) 

 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergibt sich demnach für Gebäude-, 

Offenland-, Gehölz- und Höhlenbrüter. 
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2. Wirkungen des Vorhabens 

2.1  Baubedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Baubedingte Wirkungen sind grundsätzlich möglich, beschränken sich jedoch auf 

die Errichtungsphase und sind damit temporär. Im Rahmen der örtlichen Besich-

tigung des Vorhabenstandortes wurde festgestellt, dass der naturschutzfachliche 

Wert der Vorhabenfläche gering ist. 

Es ist während der Bauphase insbesondere mit vermehrtem Maschinenlärm auf-

grund der Bautätigkeit sowie mit einer erhöhten Anwesenheit von Montageperso-

nal zu rechnen.  

Zur optimierten Exposition und Aufständerung der Module/Funktionseinheiten 

werden standardisierte feste Gestelle eingesetzt, welche in den unbefestigten 

Untergrund gerammt werden. Für das Einrammen der Pfosten wird ca. ein Tag 

benötigt. Aufgrund der sogenannten Rammfundamente ist eine nachhaltige Ver-

siegelung des Bodens nicht notwendig.  

Die Module werden anschließend zu Funktionseinheiten zusammen und zu Strän-

gen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die Zentralwechselrichter an-

geschlossen werden. Für die Montage und anschließende Verkabelung werden 

etwa zwei Wochen benötigt. 

Für die Verkabelung der Photovoltaikanlage ist das Ausheben von Kabelgräben 

notwendig. Der Bodenaushub wird nach Abschluss der Verkabelungsarbeiten ge-

trennt nach Bodenarten wiedereingesetzt. 

Nach Fertigstellung des Solarparks erfolgt die Einzäunung mit einem handelsübli-

chen Maschendraht oder Stabgittermatten mit Übersteigschutz in Höhen zwi-

schen zwei bis drei Metern.  

 

2.2  Anlage- und betriebsbedingte Wirkfaktoren/Wirkprozesse 

Artrelevante Arealverkleinerungen, Barriere- oder Zerschneidungswirkungen tre-

ten mit dem Vorhaben nicht ein. Die Eingriffsfläche nimmt eine wirtschaftliche 

Konversionsfläche in Anspruch.  

Im Sinne des Biotopverbundes wird aufgrund Öffnungen in Bodennähe von min-

destens 10 x 20 cm Größe im Höchstabstand von 15 m der Durchschlupf von 

Kleinsäugern durch die vorgesehene Einfriedung gewährleistet. Beeinträchtigun-

gen aufgrund von Barrierewirkungen werden dadurch vermieden. 

Für den Geltungsbereich des vorliegenden Bebauungsplans sind keine wesentli-

chen betriebsbedingten Immissionswirkungen vorhersehbar, die auch nur an-

satzweise zu immissionsschutzrechtlichen Auswirkungen im Sinne von Über-

schreitungen gesetzlich vorgeschriebener Immissionsgrenzwerte führen könnten.  
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Negative Randeinflüsse wie z.B. Lärm, stoffliche Immissionen, Störungen, oder 

Eutrophierungen gehen somit vom Vorhaben nicht aus.  

 

3  Bestand sowie Darstellung der Betroffenheit der Arten 

3.1 Arten nach Anhang IV der FFH-Richtlinie 

3.1.1 Pflanzenarten 

Gemäß der unter 1.4 durchgeführten Relevanzprüfung kann der Einfluss des 

Vorhabens auf Pflanzenarten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie vernachlässigt 

werden, da diese Arten in hochwertigen strukturreichen Lebensräumen außerhalb 

des Einflussbereichs des Vorhabens vorkommen.  

3.1.2 Tierarten 

In der Relevanzprüfung konnten keine negativen Auswirkungen auf Tierarten 

festgestellt werden.  

3.2 Bestand und Betroffenheit der Europäischen Vogelarten nach Art. 1 

der Vogelschutz-Richtlinie Brutvögel 

Die „europäischen Vogelarten“ sind definiert als „in Europa natürlich vorkom-

mende Vogelarten“ im Sinne der Richtlinie 79/409/EWG (Vogelschutz-Richtlinie). 

Nach Artikel 1 der Vogelschutz-Richtlinie handelt es sich hierbei um alle wild le-

benden Vogelarten, die in Europa heimisch sind. 

Alle europäischen Vogelarten erlangen pauschal den Schutzstatus einer „beson-

ders geschützten Art“ (vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 13 b, bb BNatSchG). Darüber hinaus 

werden einige dieser Arten zugleich als „streng geschützte Arten“ ausgewiesen 

(vgl. § 7 Abs. 2 Nr. 14 c i. V. m. § 54 Abs. 2 BNatSchG).  

Für alle europäischen Vogelarten sind nach den Vorgaben des Artikels 5 der Vo-

gelschutz-Richtlinie das absichtliche Töten und Fangen, die Zerstörung oder Be-

schädigung von Nestern und Eiern sowie jegliche Störung während der Brut- und 

Aufzuchtzeit grundsätzlich verboten.  

Ebenso sind die Verbote nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 - 3 BNatSchG wirksam. Entspre-

chend gilt auch das Verbot, die europäischen Vogelarten an ihren Nist-, Brut-, 

Wohn- oder Zufluchtsstätten durch Aufsuchen, Fotografieren, Filmen oder ähnli-

che Handlungen zu stören. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG (Tötungsverbot) 

Für das Vorhaben ist von einer Verbotsverletzung auszugehen, wenn der Bau der 

geplanten Photovoltaikanlage bzw. etwaiger Nebenanlagen voraussehbar zur Tö-

tung von Exemplaren einer Art führt.  
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Weiterhin können Verbotsverletzungen nicht ausgeschlossen werden, wenn durch 

den vorhabenbedingten Lebensraumverlust dort lebende Individuen oder Ent-

wicklungsformen einer Art getötet werden.  

Als Entwicklungsformen sind alle Lebensstadien einer Art anzusehen, die zur Art-

erhaltung beitragen können, so z. B. lebensfähige Eier. 

 

§ 44 Abs. 1 Nr. 3 BNatSchG (Zerstörungsverbot von Fortpflanzungs- und 

Ruhestätten) 

Als Beschädigung und Zerstörung ist jede Einwirkung zu verstehen, die die Funk-

tion einer Fortpflanzungs- oder Ruhestätte erheblich beeinträchtigen kann.  

Entscheidend ist der konkrete Standortbezug, das heißt die unmittelbare Flä-

cheninanspruchnahme von möglichen Brutrevieren mit variablen oder festen 

Niststätten von europäischen Vogelarten.  

 

Beurteilung drohender Verstöße gegen § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG 

 
Um das Eintreten von Verbotstatbeständen zu vermeiden, sind Abrissarbeiten der 

Gebäude und Nebenanlagen sowie die Bauzeit außerhalb der Brutzeit geplant. Es 

werden Ersatzhabitate in Form von Nistkästen im direkten räumlichen Zusam-

menhang geschaffen. 
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Bearbeitungsstand: Februar 2021                                       vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.01/20217  
  “PV-Freiflächenanlage Am Schacht 5-351/285“  

 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

Brutvogelarten der Offenlandbereiche 

Artengruppe: Bodenbrüter (vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte/variable Niststätten) 

Untersucht wurden: Fasan (Phasianus colchicus)   

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  
- typische Vogelarten der überwiegend offenen, gut durchsonnten Habitaten  
- jährlich neuer Nestbau, versteckt in der Vegetation 
- Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum und Nahrungshabitat genutzt 
 
Vorkommen in Thüringen: 
- regelmäßige Brutvögel in Thüringen 
 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensräume, Intensivierung der Landwirtschaft 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Es konnte ein Fasanenbrutpaar am südlichen Rand des Planungsraumes und zwei Bachstelzen Brutpaare im nördlichen 

Bereich nachgewiesen werden.  

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius. 

Habitatqualität: gut 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- der südliche Planungsraum wird überwiegend von Bebauung freigehalten 

Baubeginn außerhalb der Brutzeit  

- Baufeldfreimachung außerhalb der Brutperiode 

- sollte der Baubeginn innerhalb der Brutzeit liegen ist unmittelbar vor Baubeginn eine Kartierung der Fläche durchzuführen, 

um sicher zu gehen, dass keine Brutplätze betroffen sind 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung:  

Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können vollständig vermieden werden. Die Baufeldfreimachung 

erfolgt außerhalb der Brutzeit.  

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Bearbeitungsstand: Februar 2021                                       vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.01/20217  
  “PV-Freiflächenanlage Am Schacht 5-351/285“  

 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: 

Die Errichtungsphase findet außerhalb der Brutperiode statt. Sollte sich der Baubeginn in den Brutzeitraum verlagern, ist 

unmittelbar vor Beginn der Bauarbeiten eine Kartierung durchzuführen.   

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Durch den Bau und den Abriss der Gebäude außerhalb der Brutperiode oder eine Kartierung der unmittelbar 

vor Baubeginn kann das Eintreffen der Verbotstatbestände ausgeschlossen werden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Bearbeitungsstand: Februar 2021                                       vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.01/20217  
  “PV-Freiflächenanlage Am Schacht 5-351/285“  

 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

Brutvogelarten der Gehölze 

Artengruppe:  Brutvögel der Gehölze  

(vorwiegend einmalig genutzte Brutstandorte / variable Niststätten) 

Untersucht wurden: Sumpfrohrsänger (Acrocephalus palustris), Rotkehlchen (Erithacus rubecula) 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

 
Kurzbeschreibung Autökologie und Verbreitung:  

-  typische Vogelarten der Hecken und Gehölze 

-  jährlich neuer Nestbau 

-  Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum, Brutplatz und Nahrungshabitat genutzt.  
 

Vorkommen in Thüringen: 
- weit verbreitet 
 

Gefährdungsursachen: 
Beseitigung von Gehölzen, Hecken oder Gebüschen 
 

Vorkommen im Untersuchungsraum  

      nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Brutstätten des Sumpfrohrsängers und des Rotkehlchens wurden im Ödlandbereich mit einzelnen Gebüschen im südlichen Teil 

des Planungsraumes nachgewiesen. 

Habitatqualität: gut 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Bauzeit außerhalb der Brutperiode 

- Gehölzbeseitigungen (sukzessiver Jungaufwuchs) finden nur in einem sehr geringen Maße statt. 

- Zu der Feldhecke im Süden wird ein Abstand von mindestens 10 m eingehalten. 

- Altbäume sind im Planungsraum nicht vorhanden 

 vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

- nicht erforderlich- 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen sind 

Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: Baubedingte Tötungen und Verletzungen von Individuen können vollständig vermieden werden. Eine Beseitigung 

von Gehölzstrukturen betrifft nur sukzessiv aufgewachsene Gehölzstrukturen. Altbäume befinden sich nicht im Geltungsbereich. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung des Störungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 2 BNatSchG  

Erhebliches Stören von Tieren während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und  

Wanderungszeiten 
 

 Die Störung führt zur Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

 Die Störungen führen zu keiner Verschlechterung des Erhaltungszustandes der lokalen Population 

Begründung: Die Bauzeit findet außerhalb der Brutperiode statt oder es wird unmittelbar vor Baubeginn eine Kartierung durch-

geführt, um sicher zu gehen, dass keine Individuen betroffen sind. 
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Bearbeitungsstand: Februar 2021                                       vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.01/20217  
  “PV-Freiflächenanlage Am Schacht 5-351/285“  

 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologische 

Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: Angrenzende Gehölzflächen bleiben in ihrer derzeitigen Ausprägung vollständig erhalten. Zu der Feldhecke im 

Süden wird ein Abstand von mindestens 10 m eingehalten. Sie stehen den Gehölzbrütern auch weiterhin unter gleichen Bedin-

gungen zur Verfügung. Eine Verschlechterung des Erhaltungszustandes lässt sich nicht ableiten. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Bearbeitungsstand: Februar 2021                                       vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.01/20217  
  “PV-Freiflächenanlage Am Schacht 5-351/285“  

 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

Artengruppe:  Gebäudebrüter 

Hausrotschwanz (Phoenicurus ochruros), Haussperling (Passer domesticus) 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Ökologie: 

- durch den Verlust ursprünglicher Brutplätze, z.B. durch die Zerstörung alter höhlenreicher Wälder kommen einige dieser   

  Arten bei uns nur noch an Gebäuden vor, weil sie im Umland keine natürlichen Brutplätze mehr finden  

- es erfolgten Umsiedlungen von Baum- oder Felshöhlen in Mauernischen, Mauerlöcher, Dachspalten oder Sparrengebälk die 

  von den Vögeln als Brutgebiet angenommen werden 

- bei allen aufgeführten Arten handelt es sich um gebäudebewohnende Arten mit einer mehrjährigen Nutzung der Fortpflan- 

  zungsstätte 

Vorkommen in Thüringen: 

- in Thüringen weit verbreitet, stabile Bestände, geringe Störempfindlichkeit und Fluchtdistanz 

Gefährdungsursachen: 

Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensräume 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen  potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Die Brutplätze des Haussperlinge und der Hausrotschwänze befinden sich direkt in bzw. an den Stallruinen. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius 

Habitatqualität: gut 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

- Abrissarbeiten sind ausschließlich außerhalb der Brutperiode durchzuführen  

- es sind entsprechende Ersatzhabitate in Form von Nistkästen herzustellen 

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

Schaffung von Ersatzhabitate in Form von 14 Nistkästen, die in der direkten Umgebung angebracht werden 
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Bearbeitungsstand: Februar 2021                                       vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.01/20217  
  “PV-Freiflächenanlage Am Schacht 5-351/285“  

 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  
 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

 oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

-  grundsätzlich liegt der geplante Baubeginn außerhalb der Brutperiode 

- Abrissarbeiten sind außerhalb der Brutperiode durchzuführen 

- gleichzeitig sind entsprechende Ersatzhabitate in Form von Nistkästen herzustellen 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. 

des Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in 

Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht  

            auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Die Abrissarbeiten der Gebäude hat außerhalb der Brutzeit zu erfolgen, um Tötungen und Verletzungen durch die Zerstö-

rung von Fortpflanzungsstätten zu verhindern. Gleichzeitig sind entsprechende Ersatzhabitate im direkten räumlichen Zu-

sammenhang zu errichten. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt 

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Bearbeitungsstand: Februar 2021                                       vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.01/20217  
  “PV-Freiflächenanlage Am Schacht 5-351/285“  

 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

Artengruppe: Höhlenbrüter  

Blaumeise (Parus caeruleus), Bachstelze (Motacilla alba) 

 
Schutzstatus 

 Art. 1 europäische Vogelschutzrichtlinie  

Bestandsdarstellung 

Kurzbeschreibung Ökologie: 
-Gehölze werden als Sitzwarte, Ruhe- und Rückzugsraum, Nahrungshabitat genutzt 

-Brutplätze befinden sich in Baumhöhlen, Felshöhlen oder Mauerlöchern 

 
Gefährdungsursachen: 
Beseitigung potenzieller Bruthabitate/ Lebensräume 

Vorkommen im Untersuchungsraum 

 nachgewiesen          potenziell vorkommend  

Beschreibung der Vorkommen im Untersuchungsraum 

Es erfolgte der Nachweis einer Blaumeisenbrut in einem einzelnen Nistkasten an dem bereits abgedeckten nördlichen Lager-

gebäude. 

Abgrenzung der lokalen Population und Bewertung deren Erhaltungszustandes  

Keine konkrete Eingrenzung der lokalen Population möglich, als Anhaltspunkt dient der gewählte Untersuchungsradius 

Habitatqualität: gut 

Prüfung des Eintretens der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

Artspezifische Vermeidungsmaßnahmen  

Die Abrissarbeiten haben grundsätzlich außerhalb der Brutperiode zu erfolgen. Gleichzeitig sind entsprechende Ersatzhabita-

te in Form von Nistkästen zu schaffen.  

vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF):  

Ersatzhabitate in Form von Nistkästen (14 Kästen) 

Prognose und Bewertung des Tötungs- und Verletzungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 BNatSchG (ausgenommen 

sind Tötungen/Verletzungen in Verbindung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten):  
 

Verletzung oder Tötung von Tieren, Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen  

  

        Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen signifikant bzw. das Risiko der Beschädigung 

oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt signifikant an 

 Das Verletzungs- und Tötungsrisiko erhöht sich für die Individuen nicht signifikant und das Risiko der  

 Beschädigung oder Zerstörung von Entwicklungsformen steigt nicht signifikant an 

Begründung: 

Der Nachweis von Brutvögeln im Bereich der Gebäude wurde erbracht. Abrissarbeiten sind außerhalb der Brutzeit durchzu-
führen und es sind entsprechende Ersatzhabitate in einem räumlichen Zusammenhang zu schaffen. 

Verbotstatbestand:  ist nicht erfüllt  
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Bearbeitungsstand: Februar 2021                                       vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.01/20217  
  “PV-Freiflächenanlage Am Schacht 5-351/285“  

 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

Prognose und Bewertung der Schädigungstatbestände gem. § 44 Abs.1 Nr. 3 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG sowie ggf. des 

Verletzungs- und Tötungsverbotes gem. § 44 Abs.1 Nr. 1 i. V. m. Abs. 5 BNatSchG (Tötungen/Verletzungen in Verbin-

dung mit Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten):  
 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten  

 Tötung von Tieren im Zusammenhang mit der Schädigung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten nicht auszuschließen  

 Vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF) erforderlich, um Eintreten des Verbotstatbestandes zu vermeiden 

 Beschädigung oder Zerstörung von Fortpflanzungs- oder Ruhestätten (ggf. Im Zusammenhang mit Tötung), ökologi-

sche Funktion wird im räumlichen Zusammenhang nicht gewahrt 

Begründung: 

Grundsätzlich muss die Baufeldfreimachung durch eine ökologische Baubetreuung begleitet werden. Das dazu geeignete 
fachkundige Personal ist der unteren Naturschutzbehörde des Landkreises vorab anzuzeigen. 

Mit dem geplanten Baubeginn außerhalb der Brutperiode und der Schaffung von Ersatzhabitaten kann ein Verstoß gegen      
§ 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 BNatSchG ausgeschlossen werden. 

Verbotstatbestand: ist nicht erfüllt  

Zusammenfassende Feststellung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände 

Die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG 

 treffen zu (Darlegung der Gründe für eine Ausnahme erforderlich) 

 treffen nicht zu (artenschutzrechtliche Prüfung endet hiermit) 

Darlegung der naturschutzfachlichen Gründe für eine Ausnahme nach § 45 Abs. 7 BNatSchG  

- nicht erforderlich - 
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Bearbeitungsstand: Februar 2021                                       vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr.01/20217  
  “PV-Freiflächenanlage Am Schacht 5-351/285“  

 

Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (SaP) 

 

 

4.  Maßnahmen zur Vermeidung und zur Sicherung der kontinuierli-
chen ökologischen Funktionalität 

4.1  Maßnahmen zur Vermeidung und Minimierung 

Für die Planung ist ein bereits anthropogen vorbelasteter Standort vorgesehen. 

Hochwertige Außenbereichsstandorte mit einer hohen Bedeutung für den Arten-

schutz werden nicht beansprucht.  

Zur Vermeidung von Verbotstatbeständen nach dem § 44 Abs. 1 BNatSchG findet 

die Bauzeit außerhalb der Brutperiode statt oder es wird unmittelbar vor Baube-

ginn eine Kartierung durchgeführt. Abrissarbeiten werden ebenfalls außerhalb 

der Brutperiode durchgeführt. Für Höhlen- und Gebäudebrüter werden entspre-

chende Ersatzhabitate in Form von 14 Nistkästen geschaffen.  

Es sind vorrangig Nistkästen mit zwei Fluglöchern und mit Unterteilung für Mar-

dersicherheit zu verwenden. Die Nistkästen sind in der direkten Umgebung (z.B. 

an Gehölzen) in einer Mindesthöhe von 2 m anzubringen. 

Eine erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung von Boden- und Gehölzbrütern 

in der Bauphase lässt sich bei ordnungsgemäßer Errichtung der geplanten bauli-

chen Anlagen unter der Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen 

und vorheriger Kartierung nicht ableiten. 

Die Einfriedung der Anlage soll im Sinne des Biotopverbundes darüber hinaus so 

gestaltet werden, dass für Klein- und Mittelsäuger keine Barrierewirkung besteht. 

Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Öff-

nungen von mindestens 10 x 20 cm Größe in Bodennähe und im Höchstabstand 

von 15 m gewährleistet.  

 

4.2  Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökol. Funktionen  

Für die im Planungsraum nachgewiesenen gebäude- und höhlenbrütende Arten 

sind Ersatzhabitate in Form von Nistkästen zu schaffen. Diese sind in direktem 

räumlichem Zusammenhang zu errichten. 
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5. Gutachterliches Fazit 

Artenschutzrechtliche Verbote sind zu berücksichtigen, sofern die Zulassung ei-

nes Vorhabens durch einen drohenden Verstoß gegen die Verbote des § 44 Abs. 

1 Nr. 1 - 4 BNatSchG gefährdet ist. Gegenstand dieser artenschutzrechtlichen 

Bewertung ist es zu prüfen, ob sich die vorhersehbaren Wirkungen mit entspre-

chenden Empfindlichkeiten der untersuchten Arten überlagern. Im vorliegenden 

Fall wurde entsprechend einer mehrstufigen Prüfmatrix untersucht, ob ein dro-

hender Verstoß gegen Artenschutzverbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG zwingend 

zur Unzulässigkeit der am Standort einer wirtschaftlichen Konversionsfläche ge-

planten Photovoltaikanlage führt. 

Für die nach Anhang IV der FFH-Richtlinie geschützten Artengruppen der Weich-

tiere, Libellen, Käfer, Falter, Meeressäuger, Amphibien, Fische und Gefäßpflanzen 

konnte eine Betroffenheit bereits im Rahmen der Relevanzprüfung ausgeschlos-

sen werden. 

Für Fledermäuse, Brutvögel, Reptilien und den Feldhamster erfolgten Kartier- 

und Erfassungsarbeiten. 

Ein erhöhter Untersuchungsbedarf ergab sich indessen für Boden-, Gehölz-, Höh-

len und Gebäudebrüter. Es konnte gutachterlich festgestellt werden, dass unter 

Einhaltung der Maßnahmen sowie der Schaffung von Ersatzhabitaten in Form von 

Nistkästen kein Eintreffen von Verbotstatbeständen vorhersehbar ist. 

Vorliegend ist die Schaffung von Brutstätten in Form von Nistkästen für 

gebäude- und höhlenbrütende Arten vorgesehen. Die Kompensation erfolgt 1:2. 

Das bedeutet, dass aufgrund 7 kartierten Brutpaaren somit 14 Nistkästen ange-

bracht werden müssen.  

Es sind vorrangig Nistkästen mit zwei Fluglöchern und mit Unterteilung für Mar-

dersicherheit zu verwenden. Die Nistkästen sind in der direkten Umgebung (z.B. 

an Gehölzen) in einer Mindesthöhe von 2 m anzubringen. 

Für die Artenzusammensetzung und die Artendichte werden sich mit der Umset-

zung des Vorhabens keine relevanten Änderungen ergeben. Die ökologische 

Funktion des Planungsraumes bleibt aufgrund der geringen Wirkfaktoren des 

Vorhabens in ihrem räumlichen Zusammenhang erhalten. 

Die geplante Errichtung und der Betrieb einer Freiflächen-

Photovoltaikanlage auf dem Gelände einer ehemaligen Tierhaltungsanlage 

in Göllingen sind mit den artenschutzrechtlichen Vorgaben des Bundesna-

turschutzgesetzes vereinbar. Alle möglichen Konflikte in Bezug auf die un-

tersuchten Arten können unter Einhaltung der vorgesehenen Bauzeit voll-

ständig ausgeschlossen werden. 
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